
0157/2022  Seite 1 von 2 

Landkreis Wittmund  
Der Landrat 
Finanzen 
10.3/1 
 

Vorlagen-Nr. 
0157/2022 

 

BESCHLUSSVORLAGE 

öffentlich 

 
    Beratungsfolge                                                                             Sitzungstermin     TOP 

 
 

Haushaltsausschuss 01.12.2022  
 
 

Kreisausschuss 06.12.2022  
 
 

Kreistag 08.12.2022  

 

 

Betreff:  

Übernahme einer Ausfallbürgschaft gemäß § 121 NKomVG  für die Rettungsdienst Wittmund 
gGmbH 

 
Der Landkreis Wittmund übernimmt zugunsten der Rettungsdienst Wittmund gGmbH eine 
Ausfallbürgschaft zur Finanzierung des Ankaufs von zwei Rettungswachen in Esens und 
Westerholt zum 01.01.2023 und der Restsumme für den Erwerb von zwei 
Rettungsfahrzeugen bis zu einer Höhe von 900.000,00 EUR. 
 

 
Sachverhalt: 

Nach § 121 Abs. 2 NKomVG dürfen Kommunen Bürgschaften zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
übernehmen. Für die Übernahme ist gem. § 58 Abs. 1 Nr. 16 NKomVG ein Beschluss des 
Kreistages notwendig. Die Übernahme einer Bürgschaft bedarf zudem der Genehmigung 
des Nds. Innenministeriums als Kommunalaufsichtsbehörde (§ 121 Abs. 2 S. 2 NKomVG). 
 
Die Rettungsdienst Wittmund gGmbH wurde im November 2020 vom Landkreis Wittmund 
gegründet. Der Landkreis ist alleiniger Gesellschafter. Die Gesellschaft nimmt Aufgaben der 
Notfallrettung und des qualifizierten Krankentransportes wahr. 
 
In der Sitzung des Kreistages vom 31.03.2022 wurde bereits die Übernahme einer 
Ausfallbürgschaft zur Finanzierung des Erwerbs von sieben (gebrauchten) Rettungswagen 
sowie sämtliche dazugehörige medizinische Geräte sowie für den Erwerb regelmäßiger 
investiver Ersatzbeschaffungen in 2022 bis zu einer Höhe von 800.000,00 EUR beschlossen. 
Daneben wurde die Übernahme einer Ausfallbürgschaft für einen Dispositionskredit bis zu 
einer Höhe von 100.000,00 EUR beschlossen. 
 
Zum 01.01.2023 ist der Ankauf von zwei Rettungswachen mit Photovoltaikanlagen in Esens 
und Westerholt durch die Rettungsdienst Wittmund gGmbH vorgesehen. Daneben werden in 
2023 Restsummen für den Erwerb von zwei Rettungsfahrzeugen fällig. Zur Finanzierung 
dieser Investitionen ist die Inanspruchnahme von Kreditmitteln i. H. v. 900.000,00 EUR 
vorgesehen. Es ist beabsichtigt, dass diese Kredite zur Erzielung besserer Kreditkonditionen 
durch den Landkreis verbürgt werden. 
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Die nachstehende Aufstellung gibt einen Überblick über die bisher vom Landkreis Wittmund 
übernommenen Bürgschaften und über die Höhe der aktuellen Haftungssummen. 
 

Begünstigter 
ursprüngliche 

Bürgschaftssumme 
Haftungssumme 
am 31.12.2021 

   

Bis 2021 übernommene Ausfallbürgschaften: 

Regionalleitstelle Ostfriesland 1.706.617,00 EUR 690.398,94 EUR 

Ärztehaus Wittmund GmbH & Co. 
KG 

5.200.000,00 EUR 2.820.499,31 EUR 

   

In 2022 übernommene Ausfallbürgschaften (Vorlage 0033/2022): 

Regionalleitstelle Ostfriesland 40.000,00 EUR 40.000,00 EUR 

Rettungsdienst Wittmund gGmbH 900.000,00 EUR 900.000,00 EUR 
   

zusammen  4.450.898,25 EUR 

 

 
Finanzierung: 
 

1. Gesamtkosten 2. jährliche Folgekosten 3. objektbezogene Einnahmen 

 keine  keine  keine 

€  €  €  

Haushaltsmittel 
Produktkonto: 
 
  Noch zur Verfügung: € 

stehen nicht zur Verfügung 
 

 

 

 

 

Wittmund, den 17.11.2022  Abstimmungsergebnis: 

  Fraktion Ja: Nein: Enth.: 

  Fachausschuss Ja: Nein: Enth.: 

  Kreisausschuss Ja: Nein: Enth.: 

gez. Börgmann, Wiebke  Kreistag Ja: Nein: Enth.: 

 

Anlagenverzeichnis: 
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